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Eine Muslimin im Publikum einer Veranstaltung zum Thema

„Wofür steht das Kopftuch?“ beim Deutschen Katholikentag in Ulm 2004

KoPFtuCH-DEBattE

Mein Kopf gehört mir
Der Kopftuch-streit hat inzwischen eine jahrzenhntelange Geschichte: Das Kopf-
tuch-tragen muslimischer Pädagoginnen wurde z.B. in nordrhein-Westfalen als 
bedrohlich angesehen, verboten und mit Kündigung sanktioniert. Die gekündigten 
Frauen, eine Lehrerin und eine sozialpädagogin, klagten. Das Bundesverfas-
sungsgericht gab ihnen Recht und hat mit seiner Entscheidung vom 27. Januar 
2015 die sanktionspraktiken und die entsprechenden Regelungen im schulgesetz 
von nordrhein-Westfalen als schwer wiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit 
zurückgewiesen. in Hamburg gibt es keine derartigen Regelungen im schulgesetz, 
dennoch ernten auch in der Hansestadt muslimische studentinnen und Pädago-
ginnen „scheele Blicke“ – selten jedoch interesse und offene ansprache. Mit dem 
nachfolgenden abdruck des bereits in der blz (Berliner Lehrerzeitung) erschie-
nenen artikels von yasemin shooman möchten wir Überlegungen anstoßen, wie 
eine Willkommens- und Beteiligungs-Kultur – auch in der GEW – gestärkt werden 
kann.

aFGG – aussCHuss FÜR GLEiCHstELLunGs- unD GEnDERPoLitiK

Vor vielen Jahren, während 
meines Studiums, kam eine 
Kommilitonin auf mich zu und 
grüßte mich. Ich erkannte sie 
zunächst nicht. Sie iel auf, denn 
sie war die einzige Frau mit 
Kopftuch im Vorlesungssaal. Es 
handelte sich um Nilgün, eine 
Mitschülerin, die ich seit dem 
Abitur nicht mehr gesehen hatte. 
Ich erinnerte mich an ihr locki-
ges Haar, das sie zu Schulzeiten 
stets offen trug. Nach kurzem 
Plaudern fragte ich sie, ob sie 
geheiratet habe. Sie sagte, sie sei 
leider noch immer Single. Ich 

merkte plötzlich meine Erleich-
terung darüber, dass sie mein 
Vorurteil nicht registriert zu ha-
ben schien. Denn ich war selbst-
verständlich davon ausgegan-
gen, dass ihre Verschleierung mit 
einem Mann zu tun haben muss. 
Dabei hatte sie sich, wie im wei-
teren Gesprächsverlauf deutlich 
wurde, bewusst und aus freien 
Stücken dafür entschieden.

Dann erzählte Nilgün von 
ihren Erlebnissen im Lehramts-
studium. Zum Beispiel von der 
Lehrerin, die während ihres 
Praktikums vor der Klasse an 

ihrem Kopftuch zog und meinte, 
sie solle »den Lappen« doch lie-
ber ausziehen. Oder dem Profes-
sor, der ihr sagte, mit dem Kopf-
tuch könne sie hier »bei uns« 
nichts werden.

Das Kopftuch als Projektions-
fläche für antimuslimische 
Gefühle

Geschichten wie diese mu-
ten extrem an, sie gehören 
aber zu den Alltagserfahrun-
gen kopftuchtragender Frauen 
in Deutschland. Dies belegen 
zahlreiche Untersuchungen, wie 
zuletzt die Studie »Stigma Kopf-
tuch« des Soziologen Florian 
Kreutzer. Den Frauen werden 
Rückständigkeit und Fundamen-
talismus unterstellt, sie gelten 
als unterdrückt und gefährlich 
zugleich.

Thilo Sarrazin urteilt in sei-
nem antimuslimischen Bestsel-
ler »Deutschland schafft sich ab« 
über das Kopftuch: »Das Tragen 
des Kopftuchs drückt niemals 
nur Religiosität aus (...), sondern 
den Wunsch, sich von den >Un-
gläubigen< auch optisch abzu-
grenzen. Das Kopftuch bedeutet 
gleichzeitig die Akzeptanz der 
Unterordnung der Frau unter 
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den Mann, das heißt Ablehnung 
der Emanzipation der Frau nach 
abendländischem Muster«. Die-
se Vorstellung ist weit verbreitet. 
Ihr liegen zahlreiche Annahmen 
zugrunde, die es zu hinterfragen 
gilt. Gibt es wirklich die eine 
Interpretation des Kopftuchs? 
Alice Schwarzer brandmarkt 
das Kopftuch als »Flagge des 
Islamismus« und setzt damit alle 
Kopftuchträgerinnen pauschal 
dem Extremismusverdacht aus. 
Woher nehmen sich eigentlich 
Männer wie Sarrazin oder auch 
Frauenrechtlerinnen wie sie das 
Recht, den Kopftuchträgerinnen 
zu erklären, sie seien unemanzi-
piert? Diese entmündigende Zu-
schreibung ist bestenfalls pater-
nalistisch, häuig ist sie einfach 
Ausdruck eines Ressentiments, 
das sich am Kopftuch entzün-
det, aber eigentlich »die Mus-
liminnen« in toto meint. Denn 
das Kopftuch ist eine der sicht-
barsten Markierungen, die eine 
Person als Muslimin ausweisen. 
Und dass es einen Diskurs gibt, 
der diese Gruppe als uninte- 
grierbare Minderheit stigmati-
siert und ausgrenzt, wissen wir 
nicht erst seit Sarrazin oder »Pe-
gida«.

Sichtbare Religiosität im 
säkularen Staat

Man muss aber kein erklär-
ter Islamfeind sein, um mit der 
jüngsten Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts, das ein 
generelles Kopftuchverbot für 
Lehrkräfte als verfassungswidrig 
einstuft, zu hadern. Für religi-
onsferne Menschen ist es mit-
unter schwer nachvollziehbar, 
dass Religion eine sinnstiftende 
Kraftquelle und ein wichtiger 
Aspekt der eigenen Identität sein 
kann. Niemand wird nach einem 
Blick in Geschichte und Gegen-
wart zudem bestreiten können, 
dass Religion auch mit Repres-
sion einhergehen kann. Dies 
gilt auch für das Kopftuch, denn 
schließlich gibt es Mädchen, die 
subtil oder offen zum Tragen 
eines solchen gedrängt werden. 

Ist es da nicht nur folgerichtig, 
wenn man die Schule von sicht-
barer Religiosität freihalten will, 
um Konlikte zu vermeiden?

Im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern, die das Chris-
tentum privilegieren, zielt Berlin 
mit seinem Neutralitätsgesetz 
theoretisch auf alle Religionen 
gleichermaßen ab. Aus der Dis-
kriminierungsforschung wissen 
wir jedoch, dass Regeln, die für 
alle gelten, sich dennoch für 

bestimmte Gruppen benachtei-
ligend aus  wirken können. Man 
spricht dann von mittelbarer 
Diskriminierung. Bei näherer 
Betrachtung zeigt sich nämlich, 
dass das säkulare Religionsver-
ständnis, das Religion als Pri-
vatsache begreift, der man in-
nerhalb der eigenen vier Wände 
nach  geht, keineswegs »neutral« 
ist. Es orientiert sich am Chris-
tentum, oder präziser: am Pro-
testantismus und dem dort vor-
herrschenden Verständnis von 
Religion als innerem Glauben. 
Für Religionen wie den Islam 
oder auch das Judentum, in de-
nen eine an Handlungen ausge-
richtete Religionspraxis – wie 
das Einhalten von Speisegebo-
ten, das ritualisierte Gebet oder 
auch eine bestimmte Form der 
Kleidung – wesentlich ist, kann 
ein solches Religionsverständnis 
ausgrenzende Effekte haben.

Das Kopftuchverbot als 
Berufsverbot

Verkannt wird zudem die 
Strahlkraft, die das Kopftuch-

verbot in Teilen des öffentlichen 
Dienstes auch auf andere Sek-
toren des Arbeitsmarktes hat. 
Viele Arbeitgeber_innen lehnen 
Bewerberinnen allein aufgrund 
ihres Kopftuchs ab und wäh-
nen sich dabei auf der sicheren 
Seite. Denn wenn der Staat die-
se Frauen nicht einstellen will, 
warum sollten sie das dann tun? 
Hier wird deutlich, dass auch 
das Argument, wonach es Frau-
en gibt, die zum Kopftuchtragen 
gezwungen werden, bei näherem 
Hinsehen als Begründung für 
Kopftuchverbote nicht standhält: 
Denn welcher Frau wäre ernst-
haft damit geholfen, wenn zu 
ihrer Unterdrückung durch den 
Ehemann oder Vater auch noch 
ein Berufsverbot und damit die 
totale inanzielle Abhängigkeit 
hinzukommt?

Ganz gleich, ob dies für Au-
ßenstehende nachvollziehbar ist 
oder nicht, gibt es zudem Frau-
en, die aus den unterschiedlichs-
ten Gründen ein Kopftuch tragen 
wollen und sich dazu auf das 
Menschenrecht der Religions-
freiheit berufen. Sie erleben es 
als gewaltvoll und demütigend, 
wenn man sie dazu zwingt, es 
abzulegen. Ihnen vorurteilsfrei 
zu begegnen, sie als Individuen 
ernst zu nehmen und nicht durch 
die Brille stereotyper Zuschrei-
bungen zu betrachten, ist daher 
weniger eine Positionierung für 
das Kopftuch als vielmehr eine 
Entscheidung gegen Diskrimi-
nierung.

Wertschätzung religiöser 
Vielfalt in einer bunten
Gesellschaft

Vielversprechender als die 
Religion wegen ihres Konlikt-
potentials aus der Schule her-
aus halten zu wollen, scheint 
ein Ansatz zu sein, der einen 
kompetenten Umgang mit re-
ligiöser und weltanschaulicher 
Vielfalt ermöglicht, die unsere 
Gesellschaft prägt. Schülerinnen 
müssen einerseits darin gestärkt 
werden, Verschiedenheit auszu-
halten und andererseits von ihrer 

Bei näherer 
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HaMBuRGER sCHuLMusEuM

Jetzt unterschreiben
nur drei Festangestellte und dreißig Ehrenamt-
liche arbeiten im schulmuseum – das kann nicht 
mehr lange gut gehen

Seit April 2015 läuft im Ham-
burger Schulmuseum eine Un-
terschriftenaktion, initiiert von 

den ehrenamtlichen Mitarbei-
ter_innen, um den Fortbestand 
des Museums zu sichern.

Zusätzlich macht das Ham-
burger Schulmuseum demnächst 
mit zwei Veranstaltungen auf 
sich aufmerksam:

Am Sonntag, dem 4.10.2015 
von 14.00-20.00 Uhr, indet ein 
„Tag der Offenen Tür“ statt. 

Am Freitag, dem 23.10.2015 
gehen die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter_innen des Museums auf 
die Straße und zelebrieren auf 
dem Gerhart-Hauptmann-Platz 
„Schulstunden wie zu Kaisers 
Zeiten“, von 12.00-16.00 Uhr, 

Tag der Offenen Tür 

 

am Sonntag, 4.10.2015, von 14.00 – 20.00 Uhr. 
 
 

Der Eintritt ist frei. 
 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! 

 
 
 

   Hamburger Schulmuseum, Seilerstraße 42, 20359 Hamburg-St.Pauli, Tel. 040/34 58 55      www.hamburger-schulmuseum.de 

positiven wie negativen Reli-
gionsfreiheit, also dem Recht, 
nicht zu glauben, Gebrauch zu 
machen. Diese endet jeweils 
da, wo sie die Rechte anderer 
einschränkt. Eine Missionie-
rung oder Manipulation durch 
kopftuchtragende Lehrerinnen 
ist genauso zurückzuweisen wie 
die durch alle anderen Lehrkräf-
te. Davon auszugehen, dass man 
Musliminnen hierbei grundsätz-
lich mit mehr Misstrauen begeg-
nen sollte als Christinnen oder 
Atheistinnen, ist nicht nur naiv, 
sondern zutiefst diskriminierend.

Was aus Nilgün geworden ist, 
weiß ich nicht, wir haben keinen 
Kontakt gehalten. Sie dürfte sich 
über die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts gefreut 
haben. Auch zu meiner Schulzeit 
im Westhertin der 1980er und 
90er Jahre arbeiteten übrigens 
schon Frauen mit Kopftuch in 
den Schulen, ohne dass sich 
jemand daran störte – damals 
allerdings ausschließlich als 
Putzfrauen. Es stellt aus meiner 
Sicht einen wichtigen Schritt 
zur gleichberechtigten gesell-
schaftlichen Teilhabe dar, wenn 

Schüler_innen, muslimische wie 
nichtmuslimische, solche Frau-
en nicht mehr nur in marginali-
sierten Rollen, sondern auch als 
Lehrkräfte und Respektsperso-
nen erleben. Das würde ein ge-
sellschaftliches Klima begüns-
tigen, in dem die Musliminnen, 
die ein Kopftuch tragen, nicht 
länger vorrangig danach beur-
teilt werden, was sie auf dem 
Kopf, sondern was sie im Kopf 
haben. 

yasEMin sHooMan
in: blz, 7-8/2015
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